
Statistik: Eheschließungen/Ehescheidungen

Die Zunahme der Ehescheidungen ist eine gesellschaftliche
Realität. Die Zahlen haben sich seit 2002 auf einem hohen
Niveau eingependelt. 2004 war die Zahl der Ehescheidungen
unwesentlich niedriger als in 2003. Eine schlüssige Begrün-
dung für diese besorgniserregende Entwicklung haben auch
die Soziologen bisher nicht finden können.

1965 Eheschließungen 621.130* Ehescheidungen 85.304
1975 Eheschließungen 528.811 Ehescheidungen 148.461
1985 Eheschließungen 496.175 Ehescheidungen 179.364
1995 Eheschließungen 430.534 Ehescheidungen 169.425
2000 Eheschließungen 418.550 Ehescheidungen 194.408

2001 Eheschließungen 389.591 Ehescheidungen 197.498
2002 Eheschließungen 391.963 Ehescheidungen 204.214
2003 Eheschließungen 382.911 Ehescheidungen 213.975
2004 Eheschließungen 395.292 Ehescheidungen 213.691
2005 Eheschließungen 388.451 Ehescheidungen 201.700

Zusammengestellt von Klaus Schnitzler

* Es handelt sich um Zahlen des Statistischen Bundesamtes,
www.destatis.de.

Mitteilungen

Umfrage 2006: „Vereinfachtes Scheidungsverfahren“

Anlass der letztjährigen Umfrage waren die hinreichend be-
kannten und in der öffentlichen Diskussion stehenden Pläne
des Bundesjustizministeriums, ein sogenanntes vereinfachtes
Scheidungsverfahren, verbunden mit dem Wegfall des An-
waltszwangs, einzuführen.
Bei diesen Plänen lässt sich dasMinisterium von der Überlegung
leiten, dass 71 % aller Scheidungen einvernehmlich erfolgen.
Bedarf es daher für eine Scheidung keines Anwalts mehr? Die
Umfrage, an der eine beeindruckend große Anzahl der in der
Arbeitsgemeinschaft Familienrecht organisierten Anwältin-
nen und Anwälte aus allen OLG-Bezirken teilnahm, zeigt ein
völlig anderes Bild.
Die betroffenen Parteien – und um diese muss es dem Gesetz-
geber gehen – verfügen ohne anwaltliche Hilfe über nur
unzureichende Informationen und gehen von falschen Vo-
raussetzungen aus.
Bereits bei der Erstberatung beim Anwalt ist festzustellen,
dass die Parteien in rund 60 % der Fälle über so wichtige
Punkte wie Zugewinnausgleich, Unterhalt und Versorgungs-
ausgleich überhaupt nicht informiert sind.
Informationen, die sie sich zuvor aus dem Internet, aus Zeitschrif-
ten etc. besorgt haben, werden zu 73 % falsch verstanden bzw.
führen zu falschen Schlussfolgerungen für die eigene Situation.
Der unzureichende Kenntnisstand steht dabei in keinerlei
Zusammenhang mit der persönlichen Situation der Parteien.

Kinderlose Mandanten, also gerade diejenigen, die im Fokus
der geplanten Gesetzesänderungen stehen, sind genauso we-
nig informiert wie Mandanten mit Kindern.
Bei Begleitpersonen, die den Betroffenen in der für sie
schwierigen Lage zur Seite stehen, liegt in 2/3 aller Fälle
keine höhere Sachkenntnis als bei den Betroffenen selbst vor.
Besser Verdienende sind nur in der Hälfte der Fälle etwas
besser informiert als weniger betuchte Mandanten.
Selbst dann, wenn die Parteien bereits eine notarielle Urkunde
unterzeichnet haben, stellt sich die Situation kaum günstiger dar.
73 % der Mandanten sind die materiell-rechtlichen Auswir-
kungen der getroffenen Vereinbarungen nicht in allen Kon-
sequenzen bekannt.
40 % sind über die Bedeutung der notariellen Urkunde als
Titel und sogar rund 78 % über die Voraussetzungen der
Abänderbarkeit nicht informiert.
Es darf daher nicht verwundern, dass
– bereits in der Erstberatung alle wichtigen Folgesachen

angesprochen werden müssen,
– schon die Erstberatung mindestens eine Stunde in An-

spruch nimmt und
– es in 79 % aller Fälle nicht bei der Erstberatung bleibt.
In der Folge werden dann nach Behebung des Informations-
defizits aus rund 50 % der vermeintlich einverständlichen
Scheidungen streitige Verfahren.
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Dabei muss man sich von der Vorstellung verabschieden, dass
beide Eheleute, die erklärtermaßen von einer einvernehmlichen
Scheidung ausgehen, in gleichemMaße über Vorabinformationen
verfügen. In 2/3 aller Fälle ist dies gerade nicht der Fall.
Ebenso ist der weit verbreitete Irrtum, dem immerhin 65 %
der Mandanten unterliegen, auszuräumen, wonach das Ge-
richt von sich aus, also ungefragt und ohne Antrag ungeklärte
Punkte im Rahmen des Scheidungsverfahrens aufgreift und
die Parteien interessengerecht berät.
Umgekehrt einigen sich Paare, bei denen im Zuge der Trennung
hohes Streitpotential besteht, nach anwaltlicher Beratung in der
Hälfte der Fälle außergerichtlich, sodass es tatsächlich dann zu
einer echten einverständlichen Scheidung kommt.
Werden beide Seiten durch kompetente Anwälte/Fachanwälte
für Familienrecht vertreten, erleichtert dies in 88 % der Fälle
eine sinnvolle Lösung für beide Parteien.

Zum Schluss noch ein paar Zahlen aus dem außergericht-
lichen Arbeitsaufwand der Anwälte im Familienrecht:
Es fallen pro Mandat zwischen zwei und zehn schriftliche und
nochmals ebenso viele telefonische Kontakte sowie im Schnitt
vier persönliche Besprechungen in der Kanzlei an, in 1/5 der
Fälle kommt es zu direkten Gesprächen mit der Gegenseite, die
Mandatsdauer beträgt bis zur Einleitung eines Scheidungsver-
fahrens in der Regel zwischen sechs Monaten und einem Jahr.
Es drängt sich die Frage auf, welcher Personenkreis/welche
Institution dies alles nach den Plänen des Bundesjustizminis-
teriums in Zukunft leisten soll.

Dr. Eva Niebergall-Walter, Rechtsanwältin und Fach-
anwältin für Familienrecht, Kaiserslautern

Vereinbarungen im Versorgungsausgleich
Bericht �ber die Veranstaltung Darmst�dter Kreis am 2.3.2007 in Wiesbaden

Der Darmstädter Kreis, ein auf Initiative von Rainer Glockner
zusammengerufener Zusammenschluss von sachkundigen
Personen, die sich besonders auf dem Gebiet des Versor-
gungsausgleichs engagieren und profilieren, hatte zu einer
Veranstaltung in Wiesbaden eingeladen, die schon durch die
Zusammensetzung der Vortragenden auch einen anspruchs-
vollen Inhalt für im Familienrecht tätige Anwälte und Anwäl-
tinnen versprach.
Werner Schwamb, Richter am OLG Frankfurt, befasste sich
zunächst mit den Vereinbarungen gem. § 1587o BGB ins-
besondere im Hinblick auf Schnittstellen zwischen Versor-
gungsausgleich, Zugewinnausgleich und Unterhalt. Dr. Meo
Micaela Hahne, Vors. Richterin des 12. Senats des BGH,
diskutierte mit den Teilnehmern in offenem Dialog die Recht-
sprechung ihres Senats zur Wirksamkeit und Ausübungskon-
trolle notarieller Eheverträge, mit dem Schwerpunkt der Ent-
scheidungen zu ehevertraglichen Vereinbarungen über den
Versorgungsausgleich. Rechtsanwalt Dr. Ludwig Bergschnei-
der, München, Fachanwalt für Familienrecht, Lehrbeauftrag-
ter an der Universität Regensburg, gab Formulierungshilfen
und praktische Tipps. Gleichzeitig machte er auf „Fallen“ in
vertraglichen Vereinbarungen aufmerksam, die jedoch bei
Berücksichtigung seiner Anregungen vermieden werden kön-
nen. Rechtsanwalt Klaus Weil, Biedenkopf, Fachanwalt für
Familienrecht, nahm die Bestimmungen des § 1587c BGB für
den öffentlich-rechtlichen und des § 1587h BGB für den
schuldrechtlichen Versorgungsausgleich unter die Lupe und
referierte die Voraussetzungen, unter denen eine Korrektur
möglicherweise unbilliger Ergebnisse des Versorgungsaus-

gleichs erreicht werden kann. Moderiert wurde die Veranstal-
tung von Rechtsanwalt Walter G. Kunz, Fachanwalt für Fami-
lienrecht, Offenbach.
Die in offener Atmosphäre geführte Diskussion war wohl auch
deshalb so lebendig und sachverständig, weil an der Veranstal-
tung viele „Sachverständige“ im Versorgungsausgleich, näm-
lich erstinstanzliche Richter, OLG-Richter, Rentenmathemati-
ker, Fachanwälte für Familienrecht und weitere an den
Problemen des Versorgungsausgleichs Interessierte teilnahmen.
Die Veranstaltung endete höchst anspruchsvoll und unterhalt-
sam mit einer Weinverkostung in den repräsentativen Räumen
im Schloss Vollrads, wobei uns zahlreiche Informationen so-
wohl zu den angebotenen Weinen als auch der Geschichte des
Schlosses während des Menüs geboten wurden.
Bei dieser Gelegenheit darf ich auf die Internetseite www.
hefam.de hinweisen. Sie steht für „Hessische Familienrich-
ter“ und bietet – wohl bisher ziemlich einmalig in unserer
Justizlandschaft – eine Plattform zur Vernetzung und zur
schnellen Information der Familienrichter in Hessen. Hierfür
haben die Richterinnen und Richter am OLG einen Heraus-
geberverein gegründet, der für diese Seite verantwortlich
zeichnet. Die Themen sind ähnlich denen gegliedert, die die
AG FamR auch in ihrem „Fam-Chat“ angelegt hat, also die
Themen, die Familienrechtler besonders beschäftigen.
Seit Dezember 2003 ist diese Seite mit den Rechtsprechungs-
datenbanken der Familiensenate und des 20. Zivilsenates des
OLG Ffm im landesweiten Computernetz für alle Richter ver-
fügbar. Eigentlich sollte die Sammlung zunächst nur an die
Richterinnen und Richter weitergegeben werden. Auf Grund
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